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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Schreiben des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs vom 20. Oktober 2025  
(Vf. 15-VII-25) betreffend 
Antrag auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit 
des Art. 82 Abs. 5 Nr. 6 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. August 2007  
(GVBI. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch die §§ 4 und 5 des Gesetzes 
vom 25. Juli 2025 (GVBI. S. 254) geändert worden ist 
 
PII-3001-2-39 
Drs. 19/9200 

I. Der Landtag beteiligt sich an dem Verfahren. 

II. Die Klage ist unzulässig, jedenfalls aber unbegründet. 

III. Zum Vertreter des Landtags wird der Abgeordnete Dr. Alexander Dietrich bestellt. 

Die Präsidentin 

Ilse Aigner 

 


